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Infoteil

der Landtag von Sachsen-Anhalt hat am 24. Januar 2008 das Be-
gleitgesetz zur Gemeindegebietsreform beschlossen, welches am
21. Februar diesen Jahres in Kraft getreten ist.
Entsprechend dieses Gesetzes sollen benachbarte Gemeinden des
selben Landkreises, die grundsätzlich der selben Verwaltungsge-
meinschaft angehören, bis zum 30. Juni 2009 die Bildung einer
Einheitsgemeinde vereinbaren, die spätestens am 01. Januar 2010
entstehen soll.
Darüber hinaus können in bestimmten Fällen durch Vereinbarung
der Gemeinden auch Verbandsgemeinden gebildet werden, die
ebenfalls bis spätestens am 01. Januar 2010 entstehen sollen.
Auch in diesem Fall muss die Bildung der Verbandsgemeinde
durch Vereinbarung in den Gemeinderäten bis zum 30. Juni 2009
beschlossen werden. Dieser Zeitpunkt ist das Ende der sogenann-
ten freiwilligen Phase.
Danach beginnt die gesetzliche Phase, das heißt: Gemeinden, die
der Kommunalaufsicht bis zum 30. Juni 2009 keine genehmi-
gungsfähige Vereinbarung über die Bildung einer Einheitsge-
meinde oder einer Verbandsgemeinde vorgelegt haben, werden
durch Gesetz zu Einheitsgemeinden zusammengeschlossen.
Die Mitgliedsgemeinden unserer Verwaltungsgemeinschaft ha-
ben gemäß diesem Gesetz in der freiwilligen Phase die Wahl zwi-
schen beiden Modellen – Einheitsgemeinde oder Verbandsge-
meinde.
Die neun Gemeinderäte unserer Mitgliedsgemeinden haben nach
dem Inkrafttreten des Gesetzes in den vergangenen Wochen in
öffentlichen Gemeinderatssitzungen über die Kommunalreform
beraten und es haben sich alle neun Gemeinderäte per Grundsatz-
beschluss dafür ausgesprochen, mit den übrigen Mitgliedsge-
meinden der Verwaltungsgemeinschaft Weida-Land und anderen
beitrittswilligen Nachbargemeinden zum 01. Januar 2010 eine
Verbandsgemeinde zu bilden.
Dieses Modell, so die Meinung der Gemeinderäte, kommt dem
von uns derzeit praktizierten Modell einer qualifizierten Verwal-
tungsgemeinschaft am nahesten und sichert nach der nun gelten-
den Gesetzeslage den größt möglichen Erhalt der kommunalen
Selbstverwaltung direkt vor Ort.
Diese Grundsatzbeschlüsse bilden nun die Grundlage in Vorbe-
reitung der Bildung der Verbandsgemeinde.

An dieser Stelle ein kleiner Rückblick:

Bereits zu Beginn des Jahres 2002 hatten sich die Mitgliedsge-
meinden der beiden damaligen Verwaltungsgemeinschaften
Weitzschker-Weidatal und Wein-Weida-Land zur Bildung einer
gemeinsamen Verbandsgemeinde bekannt.
Nach den Landtagswahlen im Jahr 2002 änderte sich jedoch die
Gesetzeslage mit der Maßgabe, nun größere Verwaltungsgemein-
schaften zu bilden. Diese gesetzliche Forderung wurde durch die
Bildung der jetzigen großen Verwaltungsgemeinschaft Weida-
Land zum 01. Januar 2005 mit den jetzigen neun Mitgliedsge-
meinden umgesetzt.
Nach den Landtagswahlen im Jahr 2006 vereinbarten die Koaliti-
onspartner von CDU und SPD, die Verwaltungsgemeinschaften
abzuschaffen und flächendeckend in Sachsen-Anhalt Einheitsge-
meinden einzuführen (Mindestgröße 10.000 Einwohner).
Zu Beginn des Reformprozesses im Jahr 2006 und nach dem ers-
ten Entwurf eines Leitbildes zur Kommunalreform hatte unsere

Verwaltungsgemeinschaft keine Perspektive in den jetzigen
Strukturen zu überleben.
Es begann eine Protestwelle in vielen Gemeinden unseres Lan-
des gegen die beabsichtigte Reform, an der auch wir uns aktiv
beteiligten. So sammelten wir zum Beispiel in unseren Gemein-
den im Rahmen der Volksinitiative im vergangenen Jahr 3.492
Unterschriften gegen die beabsichtigte Auflösung der Gemein-
den.
Es konnte leider nicht erreicht werden, das Modell der Verwal-
tungsgemeinschaften zu erhalten. Durch die massiven Proteste
der Gemeinden wurde u. a. jedoch erreicht, dass neben den Ein-
heitsgemeinden nunmehr auch in bestimmten Fällen die Ver-
bandsgemeinde als Alternative gewählt werden kann und auch die
Mindesteinwohnerzahl von 10.000 kein Dogma mehr ist.

Was ist der wesentliche Unterschied zwischen einer Einheitsge-
meinde und einer Verbandsgemeinde?

Bei der Einheitsgemeinde werden die jetzt juristisch selbstständi-
gen Gemeinden Ortsteile der Einheitsgemeinde. Sie verlieren ih-
re Selbstständigkeit und haben somit auch keinen eigenen Haus-
halt, keinen Gemeinderat und keinen Bürgermeister mehr. Es
kann in den Ortsteilen die Ortschaftsverfassung eingeführt wer-
den mit Ortsbürgermeister und Ortschaftsrat oder es kann auch
festgelegt werden, dass ein Ortsvorsteher die Interessen der Ort-
schaft wahrnimmt.
Bei der Verbandsgemeinde bleiben die Mitgliedsgemeinden der
Verbandsgemeinde auch weiterhin juristisch selbstständig und
haben auch weiterhin ihren eigenen Haushalt.
Wie bisher gibt es einen ehrenamtlichen Bürgermeister und einen
Gemeinderat.
Neu wurde gesetzlich geregelt, dass die Mitgliedsgemeinden der
Verbandsgemeinde mindestens 1.000 Einwohner haben müssen.
Das bedeutet, dass die Gemeinden Albersroda, Alberstedt, Esper-
stedt und Steigra, da sie derzeit keine 1.000 Einwohner haben, zur
Erreichung der geforderten Einwohnergröße sich mit einer Nach-
bargemeinde zusammenschließen müssten.
Hierüber wird in diesen Gemeinden in den nächsten Monaten in-
tensiv beraten werden und auch die Bürger dieser Gemeinden
werden angehört (Bürgeranhörung).

Was ist eine Verbandsgemeinde?

Eine Verbandsgemeinde ist eine Gebietskörperschaft, deren Ge-
biet aus dem Gemeindegebiet ihrer Mitgliedsgemeinden besteht.
Organe der Verbandsgemeinde sind der Verbandsgemeinderat
und der Verbandsgemeindebürgermeister.
Der Verbandsgemeinderat besteht aus den ehrenamtlich tätigen
Mitgliedern (Verbandsgemeinderäte) und dem Verbandsgemein-
debürgermeister.
Der Verbandsgemeindebürgermeister ist hauptamtlicher Beamter
auf Zeit und Leiter der Verbandsgemeindeverwaltung. Sowohl
die Verbandsgemeinderäte als auch der Verbandsgemeindebür-
germeister werden direkt von den wahlberechtigten Bürgern der
Verbandsgemeinde gewählt.
Die Verbandsgemeinde erfüllt, so wie bisher die Verwaltungsge-
meinschaft, öffentliche Aufgaben wie zum Beispiel Gefahrenab-
wehr, Meldewesen und Standesamt. Darüber hinaus wird sie auch
bestimmte gemeindliche Aufgaben wahrnehmen.

Information zum Stand der Gemeindegebietsreform in Sachsen-Anhalt

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
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Zur Erinnerung: In unserer Verwaltungsgemeinschaft haben die
Mitgliedsgemeinden bereits auf freiwilliger Basis, durch Vereinba-
rung, verschiedene gemeindliche Aufgaben der Verwaltungsgemein-
schaft zur Erfüllung übertragen (zum Beispiel Kindertagesstätten,
Straßenreinigung, Winterdienst, gemeinsamer Bauhof und vieles
mehr). Nun würden in einer Verbandsgemeinde bestimmte gemeind-
liche Aufgaben per Gesetz durch diese wahrgenommen. Diese Auf-
gaben sind zum Beispiel: Trägerschaft der Grundschulen, Träger-
schaft der Kindertagesstätten und die Flächennutzungsplanung. Die
Verbandsgemeinde erfüllt auch die Aufgaben nach dem Wasserge-
setz für das Land Sachsen-Anhalt, insbesondere die Trinkwasserver-
sorgung und die Abwasserbeseitigung, die Aufgaben nach dem
Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz und die Aufgaben nach dem
Brandschutzgesetz.
Die Verbandsgemeinde erhält zur Wahrnehmung all dieser Aufgaben
zukünftig eine eigene Finanzausstattung (derzeitige Finanzierung der
Verwaltungsgemeinschaft über Umlagen der Mitgliedsgemeinden).

Am 30.03.2008 waren die Bürgerinnen und Bürger der oben ge-
nannten Gemeinden aufgerufen, einen neuen ehrenamtlichen Bür-
germeister / Bürgermeisterin zu wählen.
Die Wahlergebnisse stellen sich wie folgt dar:
Gemeinde Albersroda
Von 402 wahlberechtigten Bürgern haben 257 ihre Stimme abgege-
ben.
Davon waren 6 Stimmzettel ungültig und die 251 Stimmen ver-
teilen sich wie folgt auf die Kandidaten:

Gerhard Schneider 188 Stimmen
Mathias Heinrich 63 Stimmen

Somit ist Gerhard Schneider für eine weitere Amtszeit von 7 Jah-
ren Bürgermeister von Albersroda.

Gemeinde Esperstedt
Von 617 wahlberechtigten Bürgern haben 369 ihre Stimme abge-
geben.
Davon waren 10 Stimmzettel ungültig und die 359 Stimmen ver-
teilen sich wie folgt auf die Kandidaten:

Erich Pohl 264 Stimmen
Sven Hoffmann 95 Stimmen

Somit ist Erich Pohl für eine weitere Amtszeit von 7 Jahren Bür-
germeister von Esperstedt.

Nemsdorf-Göhrendorf
Von 882 wahlberechtigten Bürgern haben 252 ihre Stimme abge-
geben.
Davon waren 13 Stimmzettel ungültig.
Somit erhielt der Kandidat Jürgen Reh 239 Stimmen und ist da-
mit für eine weitere Amtszeit von 7 Jahren Bürgermeister von
Nemsdorf-Göhrendorf.

Obhausen
Von 1598 wahlberechtigten Bürgern haben 557 ihre Stimme ab-
gegeben.
Davon waren 16 Stimmzettel ungültig.
Somit erhielt der Kandidat Kay-Uwe Böttcher 541 Stimmen und
ist damit für eine weitere Amtszeit von 7 Jahren Bürgermeister
von Obhausen.

Steigra
Von 779 wahlberechtigten Bürgern haben 236 ihre Stimme abge-
geben.
Davon waren 9 Stimmzettel ungültig.
Somit erhielt der Kandidat Walter Wrede 227 Stimmen und ist
damit für eine weitere Amtszeit von 7 Jahren Bürgermeister von
Steigra.

Zur Klarstellung, alle nicht per Gesetz oder durch Vereinbarung auf
die Verbandsgemeinde übertragenen gemeindlichen Aufgaben blei-
ben auch weiterhin in Hoheit der Mitgliedsgemeinden.
Handeln die Gemeinden in der freiwilligen Phase, so erhalten die Ge-
meinden als auch die Verbandsgemeinde finanzielle Zuwendungen
durch das Land.
Wie bereits informiert, müsste die Verbandsgemeinde spätestens bis
zum 01. Januar 2010 entstehen. Zum gleichen Zeitpunkt müssen alle
Mitgliedsgemeinden 1.000 Einwohner haben.
Daher würden bei Bildung einer Verbandsgemeinde sowohl die Ge-
meinderatswahlen als auch die Wahlen zum Verbandsgemeinderat
und Verbandsgemeindebürgermeister im Herbst des Jahres 2009 be-
vorstehen.
In den kommenden Ausgaben des Stadt- und Landboten werden wir
Sie über den Fortgang in Sachen Kommunalreform informieren.

Meyer
Leiterin des gemeinsamen Verwaltungsamtes

Bürgermeisterwahl
in den Gemeinden Albersroda, Esperstedt, Nemsdorf-Göhrendorf, Obhausen und Steigra

Allen wiedergewählten Bürgermeistern herzlichen Glückwunsch!

Liebe Bürger von Albersroda,
für Ihr Vertrauen und Ihre überwältigende
Unterstützung bei der Wahl zum Bürger-
meister unseres Ortes möchte ich mich
ganz herzlich bei Ihnen bedanken.

Ihr
Gerhard Schneider

Bürgermeisterwahl Albersroda 2008

Verehrte Einwohner
von Esperstedt und Kuckenburg,
ich möchte mich ganz herzlich bei allen
bedanken, welche mir ihr Vertrauen be-
kundeten und mich mit ihrer Stimme zur
Wiederwahl als Bürgermeister bestätigten.
Helfen Sie mit sachlichen Diskussionen wei-
ter mit, um die gesteckten Ziele zu erreichen!

Erich Pohl
Ihr Bürgermeister

Liebe Einwohnerinnen und Ein-
wohner der Gemeinde Obhausen,
hiermit möchte ich mich für das Vertrau-
en und meine Wiederwahl zum Bürger-
meister von Obhausen recht herzlich be-
danken.
Wir werden Obhausen gemeinsam voran-
bringen.

Herzlichst
Ihr Kay-Uwe Böttcher
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Haben Tiere weniger Rechte?
Es ist fast 4 Jahre her, dass der in der Gemeinde Obhausen bekannte
und beliebte Ara „Lora“ von feigen unbekannten Zeitgenossen er-
schossen wurde. Jetzt erreichen mich Informationen aus der glei-
chen Ecke unserer Gemeinde, dass wiederholt Tiere gequält und
getötet bzw. mit Stichverletzungen aufgefunden werden.
Ich frage mich ganz ernsthaft, was einen Menschen bewegt, wenn
er seine Unzufriedenheit an wehrlosen Tieren auslassen muss.
Solches Verhalten ist nicht normal, stiftet Unfrieden in der Nach-
barschaft und kann nur als unwürdig bewertet werden.
Ich möchte Sie liebe Obhäuser auffordern, solche Dinge nicht zu
tolerieren und den an ihrer Existenz selbst unschuldigen Mitge-
schöpfen auch die nötige Achtung entgegenzubringen.

Mit freundlichen Grüßen Kay-Uwe Böttcher, Bürgermeister

Information der Verwaltungsgemeinschaft
In Verantwortung der Verwaltungsgemeinschaft werden derzeit,
beginnend in Alberstedt, in allen Mitgliedsgemeinden öffentliche
Straßen und Wege vermessen und fotografisch dokumentiert.
Private Grundstücke werden dabei nicht erfasst, so dass bereits
vorgebrachte Bedenken bezüglich zu erwartender Gebührenbe-
scheide unbegründet sind. Wir bitten um Beachtung.

Wedler, Leiterin Hauptamt

Hinweis für die Vereine
und kulturellen Einrichtungen
Zur Erstellung eines Kultur- und Sportkalenders für den Land-
kreis Saalekreis für das II. Halbjahr 2008 bitten wir bis zum
25.04. um formlose Zuarbeiten der Vereine und kulturellen Ein-
richtungen aus denen der Ort, Zeit und Art der von Ihnen geplan-
ten Veranstaltungen ersichtlich wird. Diese richten Sie bitte unter
Angabe der Adresse und Telefonnummer des Veranstalters an:

Verwaltungsgemeinschaft Weida-Land – Hauptamt
Redaktion Stadt- und Land-Bote
Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf
per Fax: 034774/2 72 33 oder
per E-Mail: redaktion@vg-weida-land.de

Wir bedanken uns im Voraus für Ihre freundliche Unterstützung.
Wedler, Leiterin Hauptamt

Jägerprüfung 2008 im Saalekreis
Die Untere Jagdbehörde des Landkreises Saalekreis teilt
mit, dass am 25. und am 28. Juni 2008 die diesjährige
Jägerprüfung stattfindet.
Anträge auf Zulassung zur Jägerprüfung müssen spä-

testens bis zum 27. Mai 2008 beim Ordnungsamt des
Landkreises, Untere Jagdbehörde, Domplatz 2 in 06217
Merseburg (Zimmer 102, Tel. 03461/40 12 37 oder

40 12 19) gestellt werden.
Der Antrag ist schriftlich zu stellen. Antragsformulare sind in der
Jagdbehörde erhältlich. Die Jägerprüfungsgebühr in Höhe von 125
Euro ist bei Antragstellung zu entrichten, der Nachweis einer Haft-
pflichtversicherung für den Waffengebrauch ist vorzulegen. Sprech-
zeiten sind dienstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr und don-
nerstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Barnstädt, Mitgliedsgemeinde der Verwaltungsge-
meinschaft Weida-Land, Landkreis Saalekreis, Sachsen-Anhalt
schreibt die Stelle der /des
ehrenamtlichen Bürgermeisterin / Bürgermeisters

aus.
Die Gemeinde Barnstädt hat ca. 1170 Einwohner.
Die Amtszeit des derzeitigen Bürgermeisters läuft am 14.11.2008
aus.

Gemäß § 58 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt
wird die Bürgermeisterin / der Bürgermeister unmittelbar von den
wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern für die Dauer von
7 Jahren gewählt.

Wählbar zur Bürgermeisterin / zum Bürgermeister sind Deutsche
im Sinne von Artikel 116 des Grundgesetzes und Staatsangehöri-
ge anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, die am
Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Bewerber müs-
sen die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit für die freiheitlich
demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und
der Landesverfassung eintreten, nicht vom Wahlrecht ausge-
schlossen sind oder infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben.
Staatsangehörige anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Uni-
on sind darüber hinaus auch nicht wählbar, wenn ein derartiger
Ausschluss oder Verlust nach den Rechtsvorschriften des Staates
besteht, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen.

Die beamtenrechtlichen Voraussetzungen für die Berufung in das
Beamtenverhältnis einer Ehrenbeamtin / eines Ehrenbeamten auf
Zeit müssen vorliegen. Nach § 59 Abs. 1 der Gemeindeordnung
des Landes Sachsen-Anhalt muss die Bewerbung für die Wahl zur
Bürgermeisterin / zum Bürgermeister von mindestens zehn Wahl-
berechtigten des Wahlgebietes persönlich und handschriftlich un-
terzeichnet sein. Für Bewerberinnen und Bewerber die einer Par-
tei oder einer Wählergruppe angehören, gilt die Regelung des
§ 21 Abs. 10 Satz 1 des Kommunalwahlgesetzes des Landes
Sachsen-Anhalt entsprechend, wenn für die Bewerberinnen und
Bewerber eine Unterstützungserklärung in einem Verfahren nach
§ 24 des Kommunalwahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt ab-
gegeben wurde.

Die Wahl findet am 1. Juni 2008, eine eventuell erforderliche
Stichwahl am 15. Juni 2008 statt.

Aussagefähige Bewerbungen sind bis zum 06. Mai 2008, 18.00 Uhr
unter dem Kennwort „Bürgermeisterwahl Barnstädt 2008“ an fol-
gende Anschrift zu richten:

Gemeinde Barnstädt
z. H. des Wahlleiters
Hauptstraße 43
06268 Nemsdorf-Göhrendorf

Der Bewerbung sollen beigefügt sein:
• eine Wählbarkeitsbescheinigung, ausgestellt von der für den
Wohnort der Bewerberin / des Bewerbers zuständigen Behörde,

• Lebenslauf mit Lichtbild.

Siebeck
Gemeindewahlleiterin
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Amtliche Bekanntmachung
Der Landkreis Saalekreis erlässt zum Schutz
vor der Geflügelpest folgende Allgemeinverfügung
1. Gemäß § 13 Abs. 3 der Verordnung zum Schutz gegen die Ge-
flügelpest (Geflügelpest-Verordnung) vom 18. Oktober 2007
(BGBl. I S. 2348) kann im gesamten Territorium des Land-
kreises Saalekreis, mit Ausnahme der unter Ziffer 2 genannten
Gebiete, Geflügel außerhalb geschlossener Ställe oder Schutz-
vorrichtungen (Freilandhaltungen) gehalten werden.

2. Gebiete, in denen gemäß § 13 Abs. 1 Geflügelpest-Verordnung
das Halten von Geflügel in geschlossenen Ställen oder unter
Schutzvorrichtungen zu erfolgen hat, sind:
a) Vogelschutzgebiet „Saale-Elster-Aue westlich und südlich
von Halle“ als Teil des Landschaftsschutzgebietes „Saale“
einschließlich der gesamten Ortslage Kollenbey

b) Naturschutzgebiet „Elsteraue bei Ermlitz“
c) Naturschutzgebiet „Luppeaue bei Horburg und Zweimen“
d) Speicher Kötzschau

3. Diese Allgemeinverfügung ergeht unter dem Widerrufsvorbe-
halt gemäß § 36 Abs. 2 Nr. 3 Verwaltungsverfahrensgesetz
(VwVfG) und kann insbesondere widerrufen werden, wenn die
Voraussetzungen gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 Geflügelpest-Ver-
ordnung nicht mehr vorliegen (§ 49 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG).

4. Diese Allgemeinverfügung tritt gemäß § 41 Absatz 4 Satz 4 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes am Tage nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft und kann beim Landkreis Saalekreis, Vete-
rinär- und Lebensmittelüberwachungsamt, Domplatz 9, 06217
Merseburg, sowie in der Nebenstelle Halle, Wilhelm-Külz-Str.
10, 06108 Halle, eingesehen werden.

5. Mit In-Kraft-Treten dieser Allgemeinverfügung wird die All-
gemeinverfügung zur Ausnahmegenehmigung von der Aufstal-
lungsverpflichtung gemäß § 1 Abs. 3 Geflügel-Aufstallungs-
verordnung vom 17.07.2007 außer Kraft gesetzt.

Begründung:

I. Sachverhalt

Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine hoch ansteckende
Krankheit, die neben Tierverlusten hohe wirtschaftliche Einbußen
der betroffenen Betriebe und der Geflügelfleischwirtschaft durch
Handelsrestriktionen verursacht.

Die Zeit zwischen Ansteckung und Ausbruch der Erkrankung
kann mehrere Tage betragen. Infizierte Tiere können den Erreger
bereits ausscheiden, bevor auf Geflügelpest hindeutende Krank-
heitserscheinungen auftreten.

Erschwerend kommt hinzu, dass die durch den Erreger der Geflü-
gelpest hervorgerufenen Krankheitserscheinungen nicht typisch
sind. Sie können auch im Rahmen anderer Erkrankungen auftre-
ten. Daher besteht die Gefahr, dass Geflügelpest als Krankheits-
ursache zunächst nicht in Erwägung gezogen wird und die Infek-
tion sich aufgrund unterlassener Vorsichtsmaßnahmen weiter aus-
breiten kann.

Aufgrund der starken Ausbreitungstendenz der Geflügelpest kann
nicht ausgeschlossen werden, dass eine Übertragung von Wildvö-
geln auf Nutzgeflügelbestände erfolgt. Vielmehr verweist die Ri-
sikoanalyse des Friedrich-Löffler-Instituts (Insel Riems) auf die
hohe Gefahr der Einschleppung der Geflügelpest durch Wildvö-
gel.

Nach eingehender Risikobeurteilung für das Gebiet des Landkrei-
ses Saalekreis konnte festgestellt werden, dass zum jetzigen Zeit-
punkt für sämtliche Geflügelhaltungen in dem unter Ziffer 1 be-
zeichneten Gebiet die Voraussetzungen für die Genehmigung ei-
ner Ausnahme nach § 13 Abs. 2 Satz 1 der Geflügelpest-Verord-
nung, auch in Verbindung mit Satz 2, vorliegen.

Auf Grund der o.g. Risikobeurteilung können jedoch in den unter
Ziffer 2 aufgeführten Gebieten keine Ausnahmen von der Stall-
pflicht gemacht werden. Diese Maßnahme dient dem Schutz der
Geflügelbestände in diesen Gebieten und der Verhinderung einer
Übertragung des Virus auf den Menschen.

Mit In-Kraft-Treten der Geflügelpest-Verordnung haben sich die
Voraussetzungen für eine Ausnahmegenehmigung geändert. Da-
durch war es möglich, bestimmte in der Allgemeinverfügung vom
17.07.2007 bezeichnete Gebiete ohne Ausnahmegenehmigung
zur Freilandhaltung herauszunehmen.

II. Rechtliche Begründung

Sachliche und Örtliche Zuständigkeit
Gemäß § 6 Nr. 2 der Verordnung über die Zuständigkeiten auf
verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr (ZustVO SOG) vom
31. Juli 2002 (GVBl. LSA S. 328), zuletzt geändert durch Artikel
4 der Verordnung vom 08. Mai 2007 (GVBl. LSA S.156, 157), ist
der Landkreis Saalekreis die für die Überwachung der Einhaltung
von Vorschriften über die Tierseuchenbekämpfung sachlich zu-
ständige Behörde.

Nach § 88 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes über die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG LSA)
vom 16. November 2000 (GVBl. LSA S. 594), zuletzt geändert in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2003
(GVBl. LSA S. 214), ist der Landkreis Saalekreis auch örtlich für
die Bekämpfung der Tierseuche zuständig.

Die aufgegebenen Bestimmungen sind zulässig, erforderlich und
geeignet, um die Gefahr des Eintrags, der Ausbreitung und Ver-
schleppung dieser Tierseuche zu vermeiden.

Ermächtigungsgrundlage für die Anordnungen in Ziffer 1 und 2
ist § 13 Abs. 1 bis 3 der Geflügelpest-Verordnung.

Tierhalter als Halter von Geflügelbeständen sind dafür verant-
wortlich, dass ein Eintrag sowie eine Ausbreitung und Verschlep-
pung der Tierseuche (Klassische Geflügelpest) unterbunden wird.

Aus dem o.g. Krankheitsbild ergibt sich eine unmittelbare Ge-
fährdung für die Gesundheit und das Leben von Geflügel.

Die unmittelbare Eintrags-, Ausbreitungs- und Verschleppungs-
gefahr ergibt sich aus der leichten Übertragung des Erregers und
der hohen Erkrankungsrate. Mildere Maßnahmen können nicht
angeordnet werden, da sonst die Eintrags-, Ausbreitungs- und
Verschleppungsgefahr weiterhin besteht.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist
schriftlich oder zur Niederschrift bei der unterzeichneten Behörde
einzulegen.

Im Auftrag Dr. Meier
Amtstierärztin
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Hinweise:
Jeder Tierhalter ist für die Einhaltung der für ihn geltenden
Rechtsvorschriften verantwortlich. Aus den tierseuchenrechtli-
chen Bestimmungen sind das insbesondere folgende Regelungen:
1. § 1 Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung:

Im Sinne dieser Verordnung sind:
…
2. Geflügel: Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner,

Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse, die in Ge-
fangenschaft aufgezogen oder gehalten werden;

…
2. § 2 Abs. 1 Geflügelpest-Verordnung:

Wer Geflügel halten will, hat der zuständigen Behörde zusätzlich
zu den Angaben nach § 26 Abs. 1 Satz 1 der Viehverkehrsverord-
nung mitzuteilen, ob er das Geflügel in Ställen oder im Freien hält.
§ 26 Abs. 1 Satz 2 der Viehverkehrsverordnung gilt entsprechend.

3. § 66 Abs. 1 Geflügelpest-Verordnung:
Wer am 22. Oktober 2007 Geflügel hält, hat der zuständigen
Behörde abweichend von § 2 Abs. 1 die Form der Haltung bis
zum 30. April 2008 anzuzeigen.

4. § 2 Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung:
Wer Geflügel hält, hat ein Register nach Satz 2 zu führen. In
das Register sind unverzüglich einzutragen:
1. im Falle des Zugangs von Geflügel Name und Anschrift

des Transportunternehmens und des bisherigen Tierhalters,
Datum des Zugangs sowie Art des Geflügels,

2. im Falle des Abgangs von Geflügel Name und Anschrift
des Transportunternehmens und des künftigen Tierhalters,
Datum des Abgangs sowie Art des Geflügels,

3. für den Fall, dass mehr als 100 Stück Geflügel gehalten
werden, je Werktag die Anzahl der verendeten Tiere,

4. für den Fall, dass mehr als 1.000 Stück Geflügel gehalten
werden, je Werktag zusätzlich die Gesamtzahl der gelegten
Eier jedes Bestandes,

5. im Falle der Abgabe von Geflügel auf einer Geflügelaus-
stellung oder einer Veranstaltung ähnlicher Art zusätzlich
Anzahl und Kennzeichnung des Geflügels.

Werden in Gefangenschaft gehaltene Vögel anderer Arten zu
Erwerbszwecken gehalten, gelten die Sätze 1 und 2 Nr. 1 bis
3 und 5 entsprechend. Satz 3 findet keine Anwendung, soweit
der Tierhalter nach § 4 der Psittakose-Verordnung Buch führt.

5. § 2 Abs. 4 Geflügelpest-Verordnung:
Das Register nach § 2 Abs. 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz
3, … ist von demjenigen, der zur Führung des Registers … ver-
pflichtet ist, drei Jahre lang aufzubewahren. Die Frist beginnt mit
Ablauf des 31. Dezember desjenigen Jahres, in dem die letzte Ein-
tragung vorgenommen worden ist. Das Register und die Aufzeich-
nungen sind der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen.

6. § 3 Geflügelpest-Verordnung:
Wer Geflügel nicht ausschließlich in Ställen hält, hat sicher-
zustellen, dass
1. die Tiere nur an Stellen gefüttert werden, die für Wildvögel

nicht zugänglich sind,
2. die Tiere nicht mit Oberflächenwasser, zu dem Wildvögel

Zugang haben, getränkt werden und
3. Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen Ge-

flügel in Berührung kommen kann, für Wildvögel unzu-
gänglich aufbewahrt werden.

7. § 4 Abs. 1 Geflügelpest-Verordnung:
Treten innerhalb von 24 Stunden in einem Geflügelbestand
Verluste von
1. mindestens drei Tieren bei einer Bestandsgröße von bis zu

100 Tieren oder
2. mehr als 2 vom Hundert der Tiere des Bestandes bei einer

Bestandsgröße von mehr als 100 Tieren
auf oder kommt es zu einer erheblichen Veränderung der Le-
geleistung oder der Gewichtszunahme, so hat der Tierhalter,
vorbehaltlich des Absatzes 2, unverzüglich durch einen Tier-
arzt das Vorliegen einer Infektion mit dem hochpathogenen
oder niedrigpathogenen aviären Influenzavirus durch geeigne-
te Untersuchungen ausschließen zu lassen.

8. § 4 Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung:
Treten in einem Geflügelbestand, in dem ausschließlich Enten
und Gänse gehalten werden, über einen Zeitraum von mehr als
vier Tagen
1. Verluste von mehr als der dreifachen üblichen Sterblichkeit

der Tiere des Bestandes oder
2. eine Abnahme der üblichen Gewichtszunahme oder Lege-

leistung von mehr als 5 vom Hundert
ein, so hat der Tierhalter unverzüglich durch einen Tierarzt
das Vorliegen einer Infektion mit dem hochpathogenen oder
niedrigpathogenen aviären Influenzavirus durch geeignete
Untersuchungen ausschließen zu lassen.

9. § 13 Abs. 5 Satz 1 und 2 Geflügelpest-Verordnung:
Enten und Gänse sind räumlich getrennt von sonstigem Ge-
flügel zu halten, soweit sie … in Freilandhaltung gehalten
werden. Der Halter der Enten und Gänse hat in diesen Fällen
sicherzustellen, dass die Tiere vierteljährlich virologisch auf
hochpathogenes aviäres Influenzavirus untersucht werden.

10. § 13 Abs. 6 Geflügelpest-Verordnung:
Die Untersuchungen nach Absatz 5 Satz 2 sind jeweils an Pro-
ben von 60 Tieren je Bestand in einer von der zuständigen
Behörde bestimmten Untersuchungseinrichtung durchzu-
führen. Die Proben sind mittels Rachentupfer oder Kloaken-
tupfer zu entnehmen. Werden weniger als 60 Enten und Gän-
se gehalten, sind die jeweils vorhandenen Tiere zu untersu-
chen.

11. § 13 Abs. 5 Satz 3 und 4 Geflügelpest-Verordnung:
An Stelle der Untersuchung nach Satz 2 kann der Tierhalter
Enten und Gänse zusammen mit Hühnern oder Puten halten,
soweit die Hühner oder Puten dazu dienen, die Einschleppung
oder Verschleppung der Geflügelpest in den Bestand frühzei-
tig zu erkennen. In diesem Fall muss die in der Anlage 2 in
Spalte 2 vorgesehene Anzahl von Hühnern oder Puten gehal-
ten werden.

12. Anlage 2 Geflügelpest-Verordnung:
Anzahl der gehaltenen Anzahl des sonstigen

Enten oder Gänse zu haltenden Geflügels
je Bestand

1 2
weniger als 11 mindestens 1,

höchstens jedoch dieselbe Anzahl
wie gehaltene Enten und Gänse

11 – 100 10 – 50
101–1000 20–60

mehr als 1000 30 – 70
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13. § 13 Abs. 5 Satz 5 Geflügelpest-Verordnung:
Ferner hat der Tierhalter in den Fällen des Satzes 3
1. jedes verendete Stück Geflügel in einer von der zuständi-
gen Behörde bestimmten Untersuchungseinrichtung unver-
züglich auf hochpathogenes aviäres Influenzavirus virolo-
gisch untersuchen zu lassen,

2. abweichend von § 2 Abs. 2 Satz 1 und 2 Nr. 3 und § 6 Nr.
1, 4 und 6 bis 9 die dort genannten Maßregeln unabhängig
von der Größe des Geflügelbestandes durchzuführen.

14. § 6 Geflügelpest-Verordnung:
Werden in einem Geflügelbestand mehr als 1.000 Stück Ge-
flügel gehalten, so hat der Tierhalter sicherzustellen, dass
1. die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen
Standorte des Geflügels gegen unbefugten Zutritt oder un-
befugtes Befahren gesichert sind,

…
4. nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel die
dazu eingesetzten Gerätschaften und der Verladeplatz ge-
reinigt und desinfiziert werden und dass nach jeder Aus-
stallung die frei gewordenen Ställe einschließlich der dort
vorhandenen Einrichtungen und Gegenstände gereinigt und
desinfiziert werden,

…
6. Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in
der Geflügelhaltung eingesetzt und von mehreren Betrie-
ben gemeinsam benutzt werden, jeweils im abgebenden
Betrieb vor der Abgabe gereinigt und desinfiziert werden,

7. eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchge-
führt wird und hierüber Aufzeichnungen gemacht werden,

8. der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen
zur Aufbewahrung verendeten Geflügels bei Bedarf, min-
destens jedoch einmal im Monat, gereinigt und desinfiziert
werden,

9. eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände
sowie eine Einrichtung zur Desinfektion der Schuhe vorge-
halten wird.

15. § 13 Abs. 7 Geflügelpest-Verordnung:
Der Tierhalter hat der zuständigen Behörde das Ergebnis der
Untersuchung nach Absatz 5 Satz 2 oder Satz 5 Nr. 1 unver-
züglich mitzuteilen. Ferner hat er das Ergebnis der Untersu-
chung mindestens ein Jahr lang aufzubewahren. Die Frist be-
ginnt mit dem Ablauf des Kalendermonats, in dem ihm das
Ergebnis der Untersuchung schriftlich mitgeteilt worden ist.

16. § 13 Abs. 8 Geflügelpest-Verordnung:
Für die gemeinsame Haltung von Enten und Gänsen mit Hüh-
nern und Puten nach Absatz 5 Satz 3 gilt § 7 Abs. 3 Satz 1 ent-
sprechend.

17. § 7 Abs. 3 Satz 1 Geflügelpest-Verordnung:
In den Fällen … hat der Tierhalter der zuständigen Behörde
die gemeinsame Haltung von Enten und Gänsen mit Hühnern
und Puten unverzüglich anzuzeigen.

18. § 14 Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung:
Der Geflügelhalter hat der zuständigen Behörde unverzüglich
jeden Nachweis des hochpathogenen oder niedrigpathogenen
aviären Influenzavirus mitzuteilen. Ferner hat er die Ergebnis-
se von Untersuchungen … mindestens ein Jahr lang aufzube-
wahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzule-
gen. Die Frist beginnt mit dem Ablauf des letzten Tages des
Kalendermonats, in dem ihm die Ergebnisse der Untersuchun-
gen schriftlich mitgeteilt worden sind.

19. Verstöße gegen die Bestimmungen der Geflügelpest-Verordnung
können gemäß § 64 Geflügelpest-Verordnung in Verbindung mit
§ 76 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b und Nr. 2 des Tierseuchengesetzes
als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Die Ordnungswidrig-
keit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro
geahndet werden (§ 76 Abs. 3 Tierseuchengesetz).

20. Gemäß § 69 Abs. 1 Nr. 1 des Tierseuchengesetzes entfällt der
Anspruch auf Entschädigung u. a., wenn der Besitzer der Tie-
re oder sein Vertreter im Zusammenhang mit dem die Ent-
schädigung auslösenden Fall eine erlassene Rechtsverordnung
oder eine behördliche Anordnung schuldhaft nicht befolgt.

Fundstellen:

- Tierseuchengesetz vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1260, ber. S.
3588), zuletzt geändert am 13. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2930)
- Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-
Verordnung) vom 18. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2348)

Tierseuchenbekämpfung
Bekämpfung der Blauzungenkrankheit
Nach verschiedenen Ausbrüchen der Blauzungenkrankheit hat
das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt die am 31.01.2008
erlassene Allgemeinverfügung aufgehoben und durch eine neue
Allgemeinverfügung ersetzt, in der bestimmte Städte und Ge-
meinden zum Sperrgebiet erklärt wurden.
Auch im Landkreis Saalekreis wurden mehrere Orte zum Sperr-
gebiet erklärt. Unter anderem die Stadt Querfurt. Eine unserer
Mitgliedsgemeinden ist demnach nicht betroffen.
Für sämtliche in einem Sperrgebiet gelegenen Haltungen von für
die Blauzungenkrankheit empfänglichen Tieren (Wiederkäuer wie
Haus- und Wildrinder, Haus- und Wildschafe, Haus- und Wildzie-
gen, Hirschartige und Antilopen; Kameliden wie Kamele, Drome-
dare, Lamas, Alpakas, Guanakos und Vikunjas) werden die folgen-
den Schutzmaßnahmen angeordnet:
a. Alle empfänglichen Tiere unterliegen der behördlichen Beob-
achtung.

b. Sofern noch nicht geschehen, sind sämtliche Tierhaltungen, in
denen empfängliche Tiere vorhanden sind, unverzüglich bei
der Landeshauptstadt Magdeburg (Gesundheits- und Vete-
rinäramt, Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung,
Lübecker Str. 32, 39124 Magdeburg, Tel. 0391/540-62 01,
Fax 0391/540-62 11)
bzw. beim Landkreis Saalekreis (Veterinär- und Lebensmit-
telüberwachungsamt, Domplatz 9, 06217 Merseburg, Tel.
03461/40 12 70, Fax 03461/40 12 81) anzuzeigen.

c. Erkrankte oder verendete empfängliche Tiere, bei denen An-
zeichen der Blauzungenkrankheit festgestellt wurden, sind un-
verzüglich der jeweils zuständigen Veterinärbehörde (An-
schrift, Telefon- und Faxnummer s. oben) zu melden.

d. Empfängliche Tiere sind nach näherer Anweisung der jeweils
zuständigen Veterinärbehörde (Anschrift, Telefon- und Fax-
nummer s. oben) in regelmäßigen Abständen durch einen Tier-
arzt klinisch untersuchen zu lassen.

e. Seuchenverdächtige Tiere sind virologisch oder serologisch auf
Blauzungenkrankheit untersuchen zu lassen.

f. Es sind aktuelle Aufzeichnungen über den Bestand der emp-
fänglichen Tiere zu führen; Bestandsveränderungen durch Ver-
endungen oder Geburten sind am selben Tag aufzuzeichnen.
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„Weniger ist manchmal mehr!“ Unter diesem Titel lassen sich die
zurückliegenden Monate in der Obhäuser Wehr sicher am besten
beschreiben, insbesondere was die Präsentation in der Öffentlich-
keit betrifft.
Statt wie bisher an zwei Tagen lud die Wehr in einem neuen For-
mat an nur einem Tag zum traditionellen Feuerwehrfest ein.
Des Weiteren gestalteten die Feuerwehrmänner durch eine
gehörige Portion Eigenleistung den rund 300 m2 großen Vorplatz
des Gerätehauses kostengünstig um. Eine funktionelle Freifläche
mit Parkraum für sechs Fahrzeuge wurde neu geschaffen.
In diesem Zusammenhang dankte Wehrleiter Ronny Rebs allen
fleißigen Helfern für das Durchhaltevermögen und hob vor allem
die massive Unterstützung und das gute Zusammenspiel mit den
Mitarbeitern des Bauhofes und dem Agrarunternehmen Barnstädt
dankend hervor.

In seinem Bericht würdigte der Wehrleiter die Einsatzbereitschaft
und das Engagement der 21 aktiven Kameraden, der Jugendfeu-
erwehr und der fünf Mitglieder, die zur Altersabteilung gehören.
So galt es bei neun Einsätzen, in insgesamt 124 Stunden, mit al-
lem Können und Geschick Menschen in Notsituationen zu helfen
und Gefahren abzuwehren.
Beispielsweise der Orkan Kyrill, der am 18.01. Deutschland verhee-
rend heimsuchte, machte auch vor Obhausen nicht halt.
Am Kirchplatz, am Kindergarten und in der Allee am Hundesport-
platz stürzten Bäume um, die von der Feuerwehr beseitigt werden
mussten.

Jahresversammlung Freiwillige Feuerwehr Obhausen

Wehrleiter Ronny Rebs (rechts), Stellvertreter Christian Alten-
burg-Herfurth (Mitte) und Bürgermeister Kay-Uwe Böttcher re-
sümierten positiv das Jahresgeschehen der Obhäuser Feuerwehr.

Auch der Verkehrsunfall am 21. August 2007 zwischen Asendorf
und Obhausen gehörte zu den neun Einsätzen, zu denen die Ob-
häuser Feuerwehr alarmiert wurde.

g. Verendete Tiere sind unschädlich durch die SARIA Bio-Indu-
stries AG & Co. KG, Wernerstraße 95, 59379 Selm (Hauptsitz)
beseitigen zu lassen (Betriebsstätte der SARIA Bio-Industries
AG & Co. KG in Sachsen-Anhalt: Rauhes Gehege 1, 39307
Mützel).

Für die Durchsetzung der Schutzmaßnahmen ist die jeweils zu-
ständige Veterinärbehörde (Anschrift, Telefon- und Faxnummer
s. oben) verantwortlich.
Der volle Wortlaut der am 07.03.2008 erlassenen Verfügung kann
im Hauptamt der Verwaltungsgemeinschaft, Bereich Öffentlich-
keitsarbeit / Redaktion eingesehen werden.

Nachruf
Am 28.02.2008 verstarb unser langjähriges Vereinsmitglied

Fritz Anton

im Alter von 78 Jahren.
Sein Andenken werden wir stets in guter Erinnerung behalten.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

Vorstand & Mitglieder des
AV „Weitzschkerbach“ Farnstädt e.V.

Eröffnung Arztpraxis in Farnstädt
Am 01.04.2008 eröffnete Dr. med. Kleemann

seine Arztpraxis in Farnstädt, Weinbergsiedlung 1
(Kulturhaus, Räumlichkeiten der ehemaligen Gaststätte)

Sprechzeiten:

Montag 14.00–16.00 Uhr
Dienstag 14.00–16.00 Uhr
Donnerstag 10.00–12.00 Uhr
Freitag 13.00–14.00 Uhr

Herr Dr. Kleemann ist vorerst unter folgenden Tel.-Nr.
zu erreichen: 0172/4 20 77 38 oder 0177/3 15 90 13

Aktuelles aus unserer Verwaltungsgemeinschaft
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Ausgesprochen aufwendig hingegen gestaltete sich die Beseiti-
gung einer Ölspur, die am 27. Juli ein Traktor von Farnstädt, über
die neue Ortsumgehung Querfurt, bis zum Obhäuser Strandsee-
bad hinterlassen hatte. Stadtbrandmeister Enrico Zeugner, der in
diesem Fall den gemeinsamen Einsatz der Wehren Nemsdorf,
Querfurt und Obhausen koordiniert hatte, bezifferte die Gesamt-
länge mit 5,8 km.
Mit Unterstützung der Jugendabteilung führte die Wehr acht Si-
cherungseinsätze bei Feuerwerken, Fackelumzügen und dem
Osterfeuer durch. Hierfür war man allein 88 Stunden im Dienst.
Stolz zeigte sich Ronny Rebs, dass die aktive Wehr kontinuierlich
mit eigenen Nachwuchskräften aufgestockt werden kann. In der
Jugendarbeit, beziffert mit 166 Dienststunden, erhielt Matthias
Becker viel Unterstützung durch die übrigen Kameraden der Ob-
häuser Feuerwehr. Die Initiative trägt nun Früchte.
Als besondere Höhepunkte in der Ausbildung der Mädchen und
Jungen konnte an der Forstrallye (3. Platz), dem Zeltlager in
Schraplau und dem Kreisjugendsporttag (2. Platz im Volleyball-
turnier) mit Erfolg teilgenommen werden.
Den guten feuerwehrtechnischen Wissensstand des Nachwuchses
bewiesen Stefanie Hahn, Christoph Bär, Thomas Seeburg und
Hannes Tristram, indem sie die geforderten Prüfungen für die
Feuerwehr Leistungsspange bestanden.
In der aktiven Wehr nahm Matthias Elster an der Atemschutz-
geräteträger-Ausbildung teil. Matthias Becker wurde an der Lan-
desfeuerwehrschule bei Magdeburg zum Gruppenführer ausgebil-
det. Die Qualifikation zum Sprechfunker erhielten Marcel Dunkel
und Matthias Elster.
Beim sogenannten Wettbewerb „Löschangriff nass“ belegte die
Obhäuser Gruppe den dritten Platz. Im Rahmen der Ausbildung
besuchte die Wehr in Merseburg die Notruf-Zentrale und orien-
tierte sich vor Ort an den neu entstandenen möglichen Gefah-
renschwerpunkten, wie der Autobahnbrücke bei Esperstedt und
der Biogasanlage in Neuweidenbach.
Nicht unerwähnt ließ Wehrleiter Rebs die gute und konstruktive
Unterstützung durch die Gemeinde Obhausen und die der Ver-
waltungsgemeinschaft Weidaland.
Entsprechend den Wünschen der Leitung finanzierten die politi-
schen und verwaltungstechnischen Träger der Wehr die Neuan-
schaffung von Helmlampen, explosionsgeschützter Handschein-
werfer, einer Schnittschutzhose, sowie einer Digitalkamera zur
Dokumentation der Einsätze und einem DVD-Player zur besseren
Präsentation von Ausbildungsmaterialien.

Des Weiteren wurde ein Anhänger angeschafft, der in Eigenarbeit
für den Transport des mobilen Stromerzeugers, samt diversem
Zubehör, umgerüstet wurde.
Zufrieden über die gemeinsame Arbeit zeigte Bürgermeister Kay-
Uwe Böttcher, der den Mitgliedern der Wehr, aber auch deren Fa-
milienangehörigen, für die Einsatzbereitschaft dankte. Auch für
die Zukunft sicherte Böttcher die Unterstützung für die Feuer-
wehr durch die Gemeinde zu.
Gemeinsam mit Ronny Rebs ernannte Kay-Uwe Böttcher Matthias
Elster zum Feuerwehrmann. Die Ernennung zum Löschmeister
erhielt Matthias Becker. Christian Altenburg-Herfurth wurde zum
Hauptlöschmeister befördert.

In Anerkennung der vorgeschriebenen Lehrgänge wurde Matthias
Becker zum Löschmeister ernannt.

Für das Jahr 2008 kündigte Brandabschnittsleiter Rudi Bernhard
an, dass es wieder für die Atemschutzgeräteträger die Möglichkeit
geben wird, im Brandschutzcontainer den Einsatz realistisch zu
üben. Geschuldet der Tatsache, dass immer wieder Kameraden
bundesweit auf Einsatzfahrten verunglücken, ist ein Fahrsicher-
heitstraining mit Einsatzfahrzeugen geplant.

Ronny Rebs

Kleingartenverein „An der Weidaquelle“ in 06268 Barnstädt informiert:
Wir haben in unserer Gartenanlage Freigär-
ten in Größe von ca. 300 und 500 m2 mit
und ohne Laube zu vergeben. Strom- und
Wasseranschluss ist teilweise möglich. Die
Anlage ist ruhig gelegen. Auf dem Gelände
befindet sich ein modernisiertes Vereins-
heim und eine Sommergaststätte. Wir wür-
den uns freuen, bald neue Pächter bei uns
begrüßen zu können. Junge Familien sind
uns herzlich willkommen.
Interesse? Dann vereinbaren Sie einen Be-
sichtigungstermin.

� 034771/2 34 43
oder

� 0173/4 81 19 08
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Wir gratulieren

Jubiläen

zum 70. Geburtstag
15.04. Kurt Trautmann, Steigra
19.04. Jutta Bernhardt, Schraplau
24.04. Roswita Ultsch, Barnstädt
01.05. Albert Klaffke, Farnstädt
02.05. Siegfried Harnisch, Albersroda
06.05. Hanna Credo, Farnstädt
08.05. Joachim Reinicke, Steigra
09.05. Siegfried Rüster, Nemsdorf-Göhrendorf
10.05. Maria Stache, Barnstädt
13.05. Gisela Knoblauch, Nemsdorf-Göhrendorf
13.05. Hugo Lutz, Barnstädt
14.05. Karl Bernhardt, Schraplau
zum 75. Geburtstag
04.05. Ruth Lange, Schraplau
04.05. Helga Kloß, Obhausen
07.05. Werner Pyplo, Esperstedt
07.05. Georg Magdeburg, Albersroda
zum 80. Geburtstag
15.04. Martha Vater, Nemsdorf-Göhrendorf
24.04. Emilie Beuthan, Barnstädt
27.04. Margot Kubatzky, Nemsdorf-Göhrendorf
28.04. Erika Frischbier, Nemsdorf-Göhrendorf
30.04. Martin Gola, Alberstedt
02.05. Margot Emcke, Obhausen OT Döcklitz

zum 85. Geburtstag
19.04. Martha Grundmann, Albersroda OT Schnellroda
02.05. Charlotte Hesse, Obhausen
13.05. Kurt Pohler, Farnstädt
zum 86. Geburtstag
23.04. Heinz Wittersberg, Steigra OT Jüdendorf
27.04. Otto Barth, Farnstädt
28.04. Liesbeth Puschky, Obhausen
03.05. Annelies Zötzsche, Steigra
07.05. Werner Merl, Albersroda
zum 87. Geburtstag
22.04. Helmut Malke, Obhausen
26.04. Wally Schubert, Nemsdorf-Göhrendorf
03.05. Frieda Schmidt, Alberstedt
04.05. Milda Seidler, Steigra OT Kalzendorf
06.05. Gerda Hellmuth, Alberstedt
10.05. Erna Koch, Barnstädt
zum 89. Geburtstag
08.05. Walter Theile, Obhausen
zum 90. Geburtstag
06.05. Hildegard Degen, Esperstedt
zum 94. Geburtstag
19.04. Emma Krüger, Farnstädt

Geschichtliches aus unserer Heimatregion

Barnstädt ist historisch eine alte Gemeinde. Das Haufendorf wur-
de zum ersten Male im Zehntverzeichnis des Klosters Hersfeld
(880–899) namentlich unter der Bezeich-
nung „Bernstat“ erwähnt. Gräberfunde
reichen 4000 Jahre zurück.
Das Dorf liegt 200m über dem Meeres-
spiegel im nördlichsten Erosionstal der
Querfurter Platte. Hier entspringt der Wei-
dabach, welcher sich in Obhausen mit der
Querne verbindet, um dann als Weida bis
zum ehemaligen Salzigen See zu fließen.
Das weithin sichtbare Wahrzeichen des
Ortes ist der 54 Meter hohe, gotische, ge-
drehte Spitzkirchturm als eine Seltenheit
europaweit. Er diente im Mittelalter als
besonderer Wegweiser für wichtige Han-
delsstraßen. Die Handelsverbindungen
und der fruchtbare Ackerboden brachten
die sogenannten „Vierdörfer“ Göhritz,
Barnstädt, Göhrendorf und Nemsdorf zu
einem besonderen Wohlstand und wurden
seit dem Mittelalter die „reichen Vierdör-
fer“ genannt.

Weitere historische Besonderheiten sind das Sühnekreuz von
1113, der Baumanger mit seiner unter Denkmalschutz stehenden

Baumgruppe, die anlässlich der Reichs-
gründung 1871 gepflanzt wurde, einige
noch erhaltene Torbögen ehemaliger Bau-
erngehöfte, mehrere Denkmale und die im
Jahr 2004 neu gestaltete Weidaquelle.
Die beiden Kirchen St. Wenzel in Barnstädt
und St. Kilian im Ortsteil Göhritz sind seit
1542 Stätten des evangelischen Glaubens.
Den Einwohnern unserer Gemeinde steht
eine vielfältige Infrastruktur zur Verfü-
gung.
Als wesentliche Einrichtungen wären zu
nennen: die Kindertagesstätte und die
Grundschule für die umliegenden Orte mit
dem Museumsstübchen, der Jugendclub,
der Seniorentreff, eine Arztpraxis, Volks-
bank, Versorgungs- und Dienstleistungen.
Für Kultur und Sport etablierten sich viele
Vereine mit einem breiten Angebot für alle
Interessen. Dafür stehen Sportplatz, Turn-
halle und eine Kegelbahn zur Verfügung.

Unsere Mitgliedsgemeinden vorgestellt: heute Barnstädt
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Auch vier gastronomische Einrichtungen (2 davon mit Saal), ein
Dorfgesellschaftshaus und eine Saisongaststätte in einem histori-
schen Eisenbahnwaggon ergänzen das Angebot in der Gemeinde.
In dem, im Jahre 1993 errichteten, Gewerbegebiet sind heute
noch 8 Firmen ansässig. Daneben sind noch zahlreiche Handwer-
ker und Gewerbetreibende im Ort tätig.

Ausgehend von den örtlichen Gegebenheiten laden rund um
Barnstädt die höchste Erhebung der Querfurter Platte, der 254 m
hohe Huthügel, das naturgeschützte Grockstädter Hölzchen und
die Schmoner Hänge zum gemütlichen Wandern und Radfahren
ein.

Weidaquelle Gedenksäule

Rezept des Monats aus dem

„SCHRAPPLISCHEN
GINNER-GOCH-
JEBURTSTACHS-
GALENNER“

„Gardoffelnesder“

Zutaten: (für 4 Personen)
1 kg Kartoffeln
etwas Salz
50 g Butter
3 Eigelb
etwas geriebene Muskatnuss
Füllung:
1/2 Ei
20 g süße Sahne
80 g geriebener Käse
etwas geriebene Muskatnuss

Zum Bestreichen:
1/2 Ei

Zubereitung:
Die gewaschenen, geschälten Kartoffeln in leicht gesalzenem
Wasser kochen. Sind die Kartoffeln gar, werden diese durch
die Kartoffelpresse gedrückt.
Die Butter, die 3 Eigelb und Muskatnuss dazugeben und alles
zusammen vermischen. Aus dieser Masse Nestchen auf ein ge-
fettetes Backblech spritzen.
Für die Füllung der Nestchen das halbe Ei mit Sahne gut ver-
rühren, den Käse und Muskatnuss dazugeben und diese Mi-
schung in die Nestchen füllen.
Die Kartoffelnestchen mit dem restlichen halben Ei bestrei-
chen und bei 200 Grad 10 Minuten backen.

Ankündigung bevorstehender
Veranstaltungen in der Verwaltungs-
gemeinschaft und andere Termine

Einsendeschluss für Beiträge für die
nächste Ausgabe des Stadt- und Land-Boten

unserer Verwaltungsgemeinschaft
ist der 22.04.2008!

Kirchliche Nachrichten
Evangelische Gottesdienste
Gottesdienst in Albersroda
Montag 12.05. 11.00 Uhr
Gottesdienst in Schnellroda
Sonntag 04.05. 14.00 Uhr
Gottesdienst in Kalzendorf
Sonntag 11.05. 09.00 Uhr Pfingstgottesdienst
Gottesdienst in Steigra
Sonntag 27.04. 14.00 Uhr
Gottesdienst in Farnstädt
Sonntag 06.04. 10.00 Uhr
Sonntag 20.04. 10.00 Uhr
Mittwoch 23.04. 14.00 Uhr Seniorenkreis
Himmelfahrt 01.05. 13.10 Uhr (Busabfahrt

nach Lodersleben)
Sonntag 11.05. 10.00 Uhr Pfingstgottesdienst
Gottesdienst in Schraplau
Sonntag 27.04. 14.00 Uhr
Gottesdienst in Nemsdorf
Sonntag 27.04. 10.30 Uhr
Montag 12.05. 10.30 Uhr Pfingstgottesdienst
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Gottesdienst in Göhrendorf
Sonntag 27.04. 09.00 Uhr
Gottesdienst in Barnstädt
Sonntag 20.04. 10.30 Uhr
Samstag 26.04. 15.00 Uhr Taufgottesdienst
Montag 05.05. 15.00 Uhr Bibelstunde
Sonntag 11.05. 10.30 Uhr Pfingstgottesdienst
Gottesdienst in Göhritz
Sonntag 20.04. 09.00Uhr
Gottesdienst in Obhausen
Sonntag 20.04. 09.00 Uhr Lektoren-Gottesdienst
Sonntag 27.04. 14.00 Uhr
Sonntag 04.05. 09.00 Uhr
Sonntag 11.05. 09.00 Uhr Pfingstgottesdienst
Gottesdienst in Esperstedt
Mittwoch 07.05. 14.00 Uhr Gemeindenachmittag
Sonntag 11.05. 14.00 Uhr Pfingstgottesdienst
Gottesdienst in Kuckenburg
Sonntag 20.04. 14.00 Uhr
Montag 12.05. 09.00 Uhr Pfingstgottesdienst
Besondere und überregional interessierende und Termine von
Gottesdiensten
Himmelfahrt 01.05. 14.00 Uhr Kirchspielgottesdienst

im Park von Lodersleben
(mit Kaffeetrinken und
Angeboten für Kinder)
(Bus ab Farnstädt
13.10 Uhr)

Sonntag 20.04. 10.30 Uhr Bereichsgottesdienst zu
Kantate in Bad Lauchstädt

Sonntag 20.04. 14.00 Uhr Bereichsgottesdienst zu
Kantate in Braunsbedra

Donnerstag 01.05. 14.00 Uhr Bereichsgottesdienst zu
Himmelfahrt
in Niederklobikau

Katholische Pfarrgemeinde
Gottesdienst in Querfurt
Sonntag 20.04. 09.00 Uhr Wortgottesdienst
Sonntag 27.04. 09.00 Uhr Hl. Messe
Donnerstag 01.05. 09.00 Uhr Hl. Messe
Samstag 03.05. 18.00 Uhr Hl. Messe
Sonntag 11.05. 09.00 Uhr Hl. Messe
Montag 12.05. 09.00 Uhr Hl. Messe
Gottesdienst in Röblingen
Sonntag 20.04. 08.30 Uhr Hl. Messe
Sonntag 27.04. 10.30 Uhr Hl. Messe
Donnerstag 01.05. 07.30 Uhr Hl. Messe
Sonntag 04.05. 09.00 Uhr Hl. Messe
Samstag 10.05. 18.00 Uhr Hl. Messe
Montag 12.05. 10.30 Uhr Hl. Messe
Gottesdienste in Farnstädt und Kalzendorf
Sonntag 27.04. ab 08.30 Uhr
Gruppenzusammenkünfte
Vorschule und 1. Kl. am 16.04. um 15.00 Uhr in Röblingen
Religionsunterricht 2.–4. Kl. am 19.04. und am 09.05.
um 09.00 Uhr in Röblingen
Religionsunterricht 5.–8. Kl. am 18.04. und am 10.05.
um 15.30 Uhr in Querfurt

Jugendstunde am Mittwoch um 18.00 Uhr in Röblingen
Kolpingfamilie in Röblingen nach eigenem Plan (Aushang)
Jüngerer Frauenkreis am 06.05. um 19.00 Uhr in Röblingen
Älterer Frauenkreis nach Absprache in Querfurt
Seniorenkreis in Querfurt am 05.05. um 14.00 Uhr
Seniorenkreis in Röblingen am 15.05. um 14.00 Uhr
Kirchenchor in Röblingen am 22.04. und am 13.05. um 20.00 Uhr

Besondere Termine
06. bis 08. 5. um 19.00 Uhr: Ökum. Bibelabende in Röblingen

Öffentliche Vorträge der Zeugen Jehovas
Versammlung Eisleben – Königreichsaal – Helbra,
Gewerbegebiet – jeweils Sonntag 09.30 Uhr

Vortragsthemen:
20.04. „Mit gesundem Sinn in einer verdorbenen Welt“
27.04. „Achtung vor Autorität erweist sich als Schutz“

Jahreskonzert der Musikschule Fröhlich und
des Akkordeonorchesters Viva La Musica
Am Samstag, dem 19. April 2008 heißt es
wieder: „Viva La Musica – Es lebe die Mu-
sik, denn Musik macht fröhlich.“ Unter die-
sem Motto findet um 15.00 Uhr (Einlass:
14.30 Uhr) das Jahreskonzert der Musik-
schule Fröhlich sowie des Akkordeonor-
chesters Fröhliche Musikanten Viva La Mu-
sica im cCe Kulturhaus Leuna, Spergauer
Straße 41a statt.
Das Konzert ist in zwei Programmteile untergliedert. Im 1. Teil
wirken die Musikkunde-Kinder, Melodika- und Akkordeon-
Schüler unter der Leitung von Birgit Grebe und Judith Witzel mit.
Im 2. Teil spielt das Akkordeonorchester Fröhliche Musikanten
Viva La Musica, das Vororchester, sowie das Erwachsenenorche-
ster.
Durch das Programm führt das einzigartige sprechende Akkorde-
on, genannt Akkordi.
Dabei erklingen Stücke von Dimitr D. Schostakowitsch, James
Last, Peter Maffay, Rolf Zuckowski sowie Sascha und C. Teike.

Karten erhalten Sie ab sofort im cCe Kulturhaus Leuna oder tele-
fonisch unter 034633/22 83 3 oder 03461/82 65 51.

Matthias Schröter
Orchestermitglied

Jahreshauptversammlung
der Jagdgenossenschaft Schraplau
Am 22.04.2008 um 18.00 Uhr führt die Jagdgenossenschaft
Schraplau die diesjährige Jahreshauptversammlung in der
Gaststätte „Zur Weida“ in Schraplau durch.
Zu dieser Zusammenkunft sind alle Landeigentümer der Stadt
Schraplau recht herzlich eingeladen.

Rolf Nordmann
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Auf zum 13. Trojanischen Frühlingsfest
nach Steigra
Am Samstag, dem 26.04.2008 ab 14.00 Uhr, bei hoffentlich viel
Sonnenschein, treffen sich mutige Ritter und ihre Knappen, um bei
Ritterspielen den Sieger zu ermitteln. Dieser hat dann die Aufgabe,
die Jungfrau aus den Klauen des Drachen Kuno zu befreien.
Wir laden Sie ein, zu einigen Stunden kurzweiliger Unterhaltung
für große und kleine Gäste und gemütlichem Beisammensein un-
termalt durch handgemachte mittelalterliche Musik mit Hagen,
dem Spielmacher.
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Wir freuen uns dar-
auf, Sie auf der Festwiese in Steigra begrüßen zu dürfen.

Heimatverein Steigra e.V.

Die Reise durch das Rasenlabyrinth ist fast beendet.

Die Jungfrau Franziska, Ritter Stefan und Knappe nach der Erfül-
lung ihrer Aufgaben. (links: die Frühlingsgöttin Ostera sowie die
Ritter Thomas, Jens, Richard und Daniel)

Die Ritter und ihre Knappen.

The Line Dance Group Nebra-Querfurt
Crazy Buffalos

lädt ein zum
Country-Fest

vom 02.05.08 – 03.05.08
in Obhausen

am 02.05.2008

ab 19.00 Uhr => COUNTRY-DISCO
- eigene Musik kann mitgebracht werden
- bei gutem Wetter auf der Festwiese oder bei
schlechtem Wetter im Saal
Eintritt: 2,00 Euro

am 03.05.2008

ab 14.00 Uhr => KINDERFEST
Kinderschminken, Glücksrad, Basteln,
Goldschürfen, Reiten

ab 15.00 Uhr Kaffee, Kuchen und Eis
ab 15.30 Uhr Auftritt Littelbuffalos (Kinderlinedancer)
ab 16.00 Uhr Kinder-Workshop

anschließend Westernmodenschau
und gemütliches Beisammensein

ab 20.00 Uhr => TANZ MIT RAMONA UND HANNES
UND ÜBERRASCHUNG
Eintritt: 5,00 Euro

Bei allen Veranstaltungen ist für das leibliche Wohl gesorgt.
Stellplätze für Wohnwagen und Zelte vorhanden
(Anfragen unter: VierMuehlen@gmx.de)

Albersroda
Unter der Schirmherrschaft von Nicole Rotzsch – Abgeordnete
des Landtages von Sachsen-Anhalt, lädt die Albersrodaer Pfingst-
gesellschaft e.V. zum 135. Albersrodaer Pfingstbier ein.
Donnerstag, 08.05.2008
19.30 Uhr Traditionelles Stiefelantrinken – Objekt FFW

Freitag, 09.05.2008
05.00 Uhr Maienschlagen/Maiensetzen – Aufbau Festzelt

Samstag, 10.05.2008
18.00 Uhr Festzug der Vereine und Gäste, der aktiven und

ehemaligen Pfingstburschen- und Pfingstmädchen
ca. 19.00 Uhr Platzkonzert Böhmische Blasmusik

Festzelt Unterhaltungsmusik am laufenden Band
Zeitzeugnisse der Pfingstbiere der letzten Jahrzehnte

ca. 21.00 Uhr Rocknacht C L I F F – Die Band aus Jena
Pfingstsonntag, 11.05.2008 auf dem Festplatz Albersroda
08.00 Uhr Ständchenblasen mit Böhmischer Blasmusik

ca. 10.00 Uhr Frühschoppen mit Musik
anschl. Musikalischer Mittagstisch
Fränkische Musikanten

ca. 14.30 Uhr Kinderbelustigungen /Kaffee und Kuchen
bis 16.30 Uhr
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ca. 16.30 Uhr „www. kaffeetuetenmodenschau. de“
(Die Überraschung aus Leipzig
mit Models aus der Region)

20.00 Uhr Großer Pfingsttanz
Die Partensteiner Musikanten spielen im Festzelt
Videopräsentation von historischen Aufnahmen
der Pfingstfeste
Tanzeinlagen

02.00 Uhr „Nun danket alle Gott …“ bei Fackelschein
Pfingstmontag, 12.05.2008
10.00 Uhr Traditioneller Frühschoppen mit Freibier – Festzelt
11.00 Uhr Festlich-musikalischer Gottesdienst

(Dorfkirche St. Magnus zu Albersroda)

Alberstedt
Am 10.05.2008 beginnen die Pfingstburschen um 10.00 Uhr mit dem
Austragen der Maien. Um 20.00 Uhr ist dann Tanz auf der Spielburg.
Auch am 11.05.2008 ist die Spielburg Ort des Geschehens.
Ab 10.00 Uhr findet dort ein zünftiger Frühschoppen statt.
Ab 14.00 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen.
Die gastronomische Versorgung übernimmt die Gaststätte
zur Linde.

Göhrendorf
Am Pfingstsonnabend werden ab 14.00 Uhr die Maien,
die am Morgen von den „Burschen“ im Wald geschlagen
wurden, mit musikalischer Unterstützung durch die „Landgrafro-
daer Schallmaienkapelle“ an jede Familie verteilt.
Pfingstsonntag geht es ab 07.00 Uhr mit Musik von Haus zu
Haus und jede Familie erhält von den Landgrafrodaern ein Ständ-
chen. Ab 19.00 Uhr laden wir dann alle recht herzlich zu ein paar
gemütlichen Stunden vor der Feuerwehr in Göhrendorf ein. Bei
Musik und Tanz wollen wir den Tag ausklingen lassen.
Wir möchten auch auf unser Maienverbrennen am Samstag, dem
17.05. hinweisen. Wir werden die Maien am selbigen Tag ab
10.00 Uhr von jedem Haus abholen und um 19.00 Uhr das Feuer
am Friedhof in Göhrendorf anzünden.
Wir würden uns freuen, viele Gäste zu unseren Veranstaltungen
begrüßen zu können. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Die Göhrendorfer Pfingstburschen wünschen allen Lesern ein fro-
hes Pfingstfest.

Schraplau
Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr fahren am 10.05.2008
die Pfingstmaien aus.

Pfingstbier in Schnellroda
Freitag, den 09.05.2008
ab 19.00 Uhr Gemütliches Beisammensein mit Speis

und Trank am Wasserturm
Samstag, den 10.05.2008
ab 20.00 Uhr Livemusik mit der Rockband Chills’n Fever

auf dem Sportplatz Schnellroda
Sonntag, den 11.05.2008
ab 08.00 Uhr Ständchenblasen

in allen Haushalten Schnellroda’s
10.00 Uhr Frühshoppen in der Gaststätte „Zum Schäfchen“
15.00 Uhr Kindertanz auf dem Spielplatz in Schnellroda

(bei schlechtem Wetter auf dem Saal)

20.00 Uhr Großer Pfingsttanz auf dem Saal in Schnellroda
mit der Showband „KAESSLIGHT“

Montag, den 12.05.2008
ab 10.00 Uhr Fussballspiel der Pfingstburschen

Schnellroda vs. Dorfauswahl Schnellroda
mit anschließendem Frühshoppen

Obhausen
Die Pfingstfeiertage beginnen für die Burschen mit viel Arbeit.
Am Samstag, dem 10.05., geht es ab 05.00 Uhr in den Wald, um
die Pfingstmaien zu schlagen. Diese werden ab 14.00 Uhr in den
einzelnen Ortsteilen aufgestellt.
Am Sonntag, dem 11.05., beginnt 07.30 Uhr das Ständchenblasen
in den Orten Neuweidenbach, Altweidenbach, Döcklitz und Ob-
hausen. Gegen 19.00 Uhr lassen wir den Pfingstsonntag auf dem
Festplatz hinter dem Kulturhaus ausklingen. Die Band „Sound-2
Tanzmusik Duo“ sorgt dann ab 20.00 Uhr für Livemusik und bes-
te Stimmung. Dazu sind alle Einwohner und Gäste recht herzlich
eingeladen.
Die Maien werden am Samstag, dem 17.05., ab 08.00 Uhr wieder
eingesammelt.
Die Obhäuser Pfingstburschen wünschen allen ein frohes Pfingstfest.

Pfingstfest in Steigra
Freitag, den 09.05.2008
21.00 Uhr Disco mit „DJ-Power“
Samstag, den 10.05.2008
09.00 Uhr Maien ausfahren in Kalzendorf
13.00 Uhr Maien ausfahren in Steigra

(in beiden OT mit den „Steigraer Musikanten“)
20.00 Uhr Tanz mit der Live Band „Accent“
Sonntag, den 11.05.2008
10.00 Uhr Frühschoppen mit den „Steigraer Musikanten“

(bei schönem Wetter unter den Linden am Teich)
20.00 Uhr Live Oldies mit „Die Zwei“
Montag, den 12.05.2008
10.00 Uhr Fußball Pfingsburschen-Steigra

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Kinderveranstaltungen

Was Kleinpfingsten bei uns los ist, verraten die Steierschen
Pfingsburschen e.V. im nächsten Landboten.

Nicht vergessen:

Am 11. Mai ist Muttertag!
„Wir wären nie gewaschen und meistens nicht gekämmt,
die Strümpfe hätten Löcher, und schmutzig wär das Hemd,
wir äßen Fisch mit Honig und Blumenkohl mit Zimt,
wenn du nicht täglich sorgtest, dass alles klappt und stimmt.
Wir hätten nasse Füße und Zähne schwarz wie Ruß
und bis zu beiden Ohren die Haut voll Pflaumenmus.
Wir könnten auch nicht schlafen, wenn du nicht noch mal kämst
und uns, bevor wir träumen, in deine Arme nähmst.
Und trotzdem! Sind wir alle auch manchmal eine Last:
Was wärst du ohne Kinder? Sei froh, dass du uns hast!“

Eva Rechlin
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Der Heimatverein Schraplau lädt ein
In 4 Wochen ist es soweit: wir begehen in unserem Ort das
125-jährige Bestehen des Schraplauer Sportvereins.
Seit jeher ist unser Ort mit dem Sport verbunden. Es wurden
Sportarten wie zum Beispiel Ringen, Boxen, Turnen, Tennis,
Wasserball und Radsport betrieben, die aber im Laufe der Zeit nur
noch wenige Aktive hatten. Andere Sportarten wie Fußball,
Leichtathletik, Kegeln und natürlich Handball fanden immer
mehr Anhänger. Auf diesen Gebieten konnte Schraplau auch be-
achtliche Erfolge erzielen und oftmals auch die Vorreiterrolle im
Kreis übernehmen.

Arbeiterradfahrverein „Vorwärts“ Schraplau 1921

Arbeitsgruppe Sportgeschichte des Heimatvereins

Wie bereits in der letzten Ausgabe des Landboten erwähnt, laufen
die Vorbereitungen zu unserer Ausstellung zu diesem Thema auf
Hochtouren. An dieser Stelle möchten wir schon jetzt alle Inter-
essierten zum Besuch einladen.
Die Ausstellung wird an folgenden Tagen auf dem Gelände des
Sportplatzes im ehemaligen Vereinshaus des Heimatvereins zu
sehen sein:
Freitag, 16.05.08 17.00 Uhr –19.00 Uhr (Eröffnung)
Samstag, 17.05.08 10.00 Uhr –18.00 Uhr
Dienstag, 20.05.08 16.00 Uhr –18.00 Uhr
Mittwoch, 21.05.08 16.00 Uhr –18.00 Uhr
Donnerstag, 22.05.08 16.00 Uhr –18.00 Uhr
Freitag, 23.05.08 16.00 Uhr –19.00 Uhr
Samstag, 24.05.08 10.00 Uhr –12.00 Uhr

Nach Beendigung der Feierlichkeiten am Sportplatz ist die Aus-
stellung jeweils dienstags von 10.00 –16.00 Uhr und nach Ver-
einbarung in unserem Heimatmuseum geöffnet.
Der Eintritt ist frei.

Wir möchten Sie auch noch einmal auf das
Erscheinen des 1. Teils der Sportchronik
aufmerksam machen.
Sie ist ab 16.05.08 in der Ausstellung und
im Heimatverein in der Schulstraße 1 er-
hältlich.

Kultur- und Heimatverein
Schraplau e.V.

Programm 125 Jahre Schraplauer SV
sowie

10. Schraplauer Handballturnier
42. Traditions-Handballturnier

W. Pretscherno
vom 16.05. bis 25.05.2008

(Sportplatz Schraplau)

Freitag, 16.05.2008
16.00 Uhr Festveranstaltung

des Schraplauer Sportvereins v. 1883 e.V.
17.00 Uhr Eröffnung der 2. Sportausstellung – ehemalige

Räume des Kultur- und Heimatvereins Schraplau
und Gratulationskur 125 Jahre SSV

17.30 Uhr Handballspiel
der Familienmannschaften Pretscherno – SSV

18.00 Uhr Handballspiel der Frauen
Union Halle-Neustadt II gegen eine Auswahlmannschaft

20.00 Uhr gemütliches Beisammensein im Festzelt
Samstag, 17.05.2008
09.00 Uhr feierliche Eröffnung der Handballturniere
10.00 Uhr Beginn der Handballturniere mit Vorspiel der Minis
10.00 Uhr Öffnung der 2. Sportausstellung

des Kultur- und Heimatvereins Schraplau
14.00 Uhr buntes Unterhaltungsprogramm im Festzelt

bei Kaffee & Kuchen
19.00 Uhr Sportlerball mit Siegerehrung im Festzelt
Sonntag, 18.05.2008
09.00 Uhr Frühschoppen und

Verabschiedung der teilnehmenden Mannschaften
Montag, 19.05.2008
16.00 Uhr Veranstaltungen im Stadtbad,

Eröffnung der Badesaison mit Sport & Spiel
Dienstag, 20.05.2008
14.00 Uhr Tag des Kegelsports – Sportlerheim Schraplau
16.00 Uhr Öffnung der 2. Sportausstellung

des Kultur- und Heimatvereins Schraplau
Mittwoch, 21.05.2008
16.00 Uhr Tag für die Kinder u.a. mit Handballspielen

im Nachwuchsbereich, Malstraße, Sackhüpfen,
Eierlauf und Dosenwerfen

16.00 Uhr Öffnung der 2. Sportausstellung
des Kultur- und Heimatvereins Schraplau

18.30 Uhr Frauenfußball Kleinfeld –
SV BW 1921 Farnstädt e.V. – SV Lok Röblingen
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Donnerstag, 22.05.2008
16.00 Uhr Volleyball-Volkssport-Turnier
16.00 Uhr Öffnung der 2. Sportausstellung

des Kultur- und Heimatvereins Schraplau
18.00 Uhr Sportvergleich der Hand- und Fußballer

(Kleinfeld Hand- und Fußball)
Freitag, 23.05.2008
16.00 Uhr Freiluft-Preiskegeln auf dem Sportplatz Schraplau
16.00 Uhr Öffnung der 2. Sportausstellung

des Kultur- und Heimatvereins Schraplau
17.00 Uhr Sportforum im Festzelt
18.30 Uhr Fußball-Turnier
Samstag, 24.05.2008
09.00 Uhr Handball-Turnier der Familienmannschaften
13.00 Uhr Fußball-Punktspiel

2. Mannschaft SSV gegen VfL Roßbach
15.00 Uhr Fußball-Freundschaftsspiel 1. Mannschaft SSV
19.00 Uhr Sportlerball
Sonntag, 25.05.2008
10.00 Uhr Frühschoppen beendet die Sportwoche

125 Jahre Schraplauer SV v. 1883 e.V.
(alle Veranstaltungen sind öffentlich, Ausnahmen sind hierbei die
Feierstunden des SSV, welche auf Einladung erfolgen)

Schubkarrenrennen
beim Feuerwehrfest Obhausen
Am Sonnabend, dem 07. Juni lädt die Freiwillige Feuerwehr
von Obhausen ab 12.00 Uhr zum traditionellen Fest im und um
das Gerätehaus ein.
Eine Fortsetzung findet hierbei das Schubkarrenrennen. Für die-
sen Wettstreit werden wieder sportbegeisterte Rennteams ge-
sucht. Die jeweils zwei Wettbewerbsteilnehmer sollten minde-
stens 16 Jahre alt sein. Gestartet wird ab 14.00 Uhr.

Zum 2. Schubkarrenrennen lädt die Freiwillige Feuerwehr ein.
Für amüsante optische Akzente hatte im vergangenen Jahr der
Bauhof von Obhausen mit seinen zwei Teams (siehe Foto) ge-
sorgt.

Neben dem Wanderpokal, den letztes Jahr der Obhäuser Karne-
vals Club gewonnen hat, wartet auf die Sieger ein Spanferkel.
Für den Wettbewerb gilt die nachfolgende Ausschreibung:

1. Startberechtigung:

Benötigt wird eine handelsübliche Schubkarre. Sie sollte stabil
und auch ein wenig „geländegängig“ sein. Eine Motorisierung ist
nicht zulässig.
Das dazugehörige Team sollte sich ein originelles Motto ausden-
ken, sich entsprechend verkleiden und eventuell das Gefährt der-
art dekorieren, bemalen oder ergänzen.

2. Team

Das Rennteam setzt sich aus 2 Personen zusammen. Mindestalter
ist 16 Jahre. Eine Person wird die Schubkarre schieben, die zwei-
te wird in dem Gefährt befördert.
Reine Frauen- oder Männerteams sind möglich, ebenso wie eine
Mixed-Mannschaft.

3. Bewertung und Siegprämie

Um einen Sieger zu küren, gilt es nach einer „TÜV-Abnahme“
durch die Rennleitung, die Originalität, Gestaltung und Liebe
zum Detail bewertet, einen Parcours zurückzulegen und anhand
eines Laufzettels verschiedene Wertungsaufgaben zu erfüllen.
Das Gesamtergebnis aus Schnelligkeit, Gestaltung und Geschick-
lichkeit bestimmt den Gewinner. Das Siegerteam erhält als Prä-
mie einen Wanderpokal und ein Spanferkel.

4. Ausrüstung

Da es sich um einen Feuerwehrwettbewerb handelt, sollte jede Renn-
schubkarre mit einem schäumenden oder kühlenden „Phantasie
Feuerlöscher“ ausgestattet sein.

5. Anmeldung

In der Anmeldung sollten die Namen der Teammitglieder, bzw.
der betreffende Verein, sowie das Motto benannt werden. Die
Meldung sollte bis zum 03. Juni 2008 am Gerätehaus Obhausen,
Gartenstraße (Briefkasten) oder bei Wehrleiter Ronny Rebs, Ro-
sa-Luxemburg-Straße 23 abgegeben werden.

Allgemeine Bedingungen zum Ablauf

- Der Spaß steht bei dem Wettbewerb im Vordergrund.
- Es handelt sich nicht um ein Formel 1 Rennen. Das Ziel sollte
aber vor Einbruch der Dunkelheit erreicht werden.
- Die Straßenverkehrsordnung und Mitbürger sind zu beachten.
- Die Strecke beträgt ca. 500 m.
- Die Streckenposten sind unantastbar und weisungsbefugt.
- Die Teilnahme geschieht auf eigene Gefahr

Ablauf:

- Die Rennteams sollten sich bis 13.30 Uhr am Sonnabend, dem
07. Juni 2008, am Feuerwehrgerätehaus einfinden.
- ca. 13.45 Uhr: TÜV-Abnahme durch die Rennleitung und Aus-
losung der Startfolge
- ca. 14.00 Uhr: Start
- Siegerehrung erfolgt im Anschluss an
das Rennen
Kurzfristige Änderungen sind je nach
Wetter und Teilnehmerzahl nicht gänz-
lich ausgeschlossen.
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Die Feuerwehr Farnstädt und
der Verein zur Förderung der FFW Farnstädt e.V.

rufen auf zum

Badewannenrennen
am 2. August um 14.00 Uhr

auf dem Hofeteich in Farnstädt

Baut Euch ein schwimmfähiges Gerät, mit dem man eine vorge-
schriebene Wegstrecke überwinden kann!
Mitmachen kann jeder, der gesundheitlich fit und ein sicherer
Schwimmer ist. Für Kinder benötigen wir die Einwilligung der
Eltern.
Es geht um Sachpreise, Urkunden und den Wanderpokal der Fir-
ma Meinicke.
Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sind garantiert.

Anmeldungen sind bei unserem Förderverein über Torsten
Fritzsche sowie unter www.feuerwehr-farnstaedt.de bis zum
01.08.2008 möglich.

Um allen Teilnehmern gleiche Bedingungen zu gewährleisten,
gelten folgende Bauvorschriften für Schwimmgeräte bei Bade-
wannenrennen:

Als Badewannen werden alle schwimmfähigen Konstruktionen
bezeichnet, die von ihrer ursprünglichen Bestimmung her nichts
mit Wasserfahrzeugen herkömmlicher Bauart gemein haben.
Surfbretter und sonstige Wassersportgeräte sind verboten und
dürfen nicht teilnehmen.
Der Antrieb muss ausschließlich per Muskelkraft erfolgen. Alle
Arten technischer Motorisierung führen zur Disqualifikation.
Als Schwimmkörper dürfen keine Behältnisse Verwendung fin-
den, die in ihrer ursprünglichen Bestimmung für den Transport
umweltgefährdender Materialien vorgesehen waren.
Durch das verwendete Baumaterial darf es zu keinem Zeitpunkt
zu Umweltschädigungen kommen (u.a. Anstriche, Öle oder Ge-
genstände [Schwimmkörper], deren Inhalt bzw. Herkunft zwei-
felhaft sind und zu Umweltschädigungen führen können).

Jedes Schwimmgerät muss
Marke „Eigenbau“ sein.

Die Einhaltung der bauli-
chen Bestimmungen wird
vom „TÜV“ vor Ort kontrol-
liert.

Die Chronikgemeinschaft
Nemsdorf-Göhrendorf gibt bekannt,
dass dieHeimatstube jetzt jeden letzten Sonntag imMonat von
14.00 Uhr–17.00 Uhr geöffnet hat.
Auf Wunsch sind auch Besichtigungen außerhalb der festgelegten
Öffnungszeiten möglich.

Für den 17.05. sind alle Interessenten ab 19.00 Uhr recht herzlich
zu einer Brotverkostung eingeladen.
(Kartenvorbestellung unter der Tel.-Nr.: 034771/2 39 81)

Wie passen der Osterspaziergang
von Johann Wolfgang Goethe und der erste
Alberstedter Osterbrunnen zusammen?
Diese Frage stellte ich mir, als ich über die Zeilen nachdachte, die
darüber in der Presse zu lesen sein sollten. „Du musst über unse-
ren ersten Osterbrunnen schreiben“, hämmerte es das ganze
Osterfest in meinem Kopf. Mit dem – du musst – ist es immer so
eine Sache. Denn dann geht meistens gar nichts. Der Osterspa-
ziergang von Goethe schien mir ein guter Aufhänger zu sein, also
will ich es versuchen.
Rufen wir uns ins Gedächtnis, was wir vor vielen Jahren in der
Schule auswendig lernen mussten und nur noch in Bruchstücken
wissen.
Goethe schrieb: „ ...Im Tale grünet Hoffnungsglück“. Er hatte
Recht: Alle Frühblüher zeigten sich in ihrer vollen Schönheit, vor
allem die Osterglocken, die mit der Sonne um die Wette strahlten.
Das war aber vor dem Osterfest.
Lesen wir weiter: „Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in
raue Berge zurück. Von dort her sendet er fliehend nur ohnmäch-
tige Schauer körnigen Eises, in Streifen über die grünende Flur.“
Die Worte „fliehend“ und „ohnmächtig“ müssen wir leider strei-
chen, denn er schlug mit anhaltendem Frost, Schnee- und Regen-
schauern so heftig zurück, dass es viele Alberstedter vorzogen, in
ihren warmen Stuben zu bleiben und die Einladung der Kamera-
den der Freiwilligen Feuerwehr am Osterfeuer zu verweilen, lei-
der nicht annahmen. Die brauchen sich dann auch nicht wundern,
wenn sie krank werden. Denn der Schein des Feuers schützt vor
Krankheiten und außerdem sollte man wissen: Wer den Schein
des Feuers erblickt, dem bringt er Glück.
Um so mehr haben wir uns natürlich über die zahlreichen Kinder
gefreut, die es sich nicht nehmen ließen, die bunten Eier im Gras,
hinter Bäumen und Sträuchern oder in Astgabeln zu suchen. Das
war ein buntes Gewimmel, ganz so wie in Goethes Gedicht.
Es sollte aber
noch eine
Besonderheit
an diesem
Osterfest ge-
ben, nämlich
ein Geschenk
des Heimat-
vereins an
die Bürger
des Ortes:
den ersten
Alberstedter
Osterbrun-
nen. So man-
cher Oster-
spaziergang
führte am so
prächtig ge-
schmückten
Osterbrun-
nen vorbei.
Sprachlos und überrascht von dessen Anblick kehrte Freude in viele
Herzen ein und auch die Erinnerung an die eigene Jugendzeit.“ Hier
am Überlauf von der Quelle zum Bach haben wir als Schul-
mädchen das Osterwasser ganz zeitig am Tage geholt, schweigend

Kultur und Soziales
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nach Hause gebracht und uns damit gewaschen. Dies sollte die
Fruchtbarkeit fördern, so wollte es der Brauch,“ erfuhr ich. Mit
dem Osterwasser aus dem Überlauf können wir uns heutzutage
leider nicht mehr waschen. Aber wir sind uns ganz sicher, dass es
im nächsten Jahr wieder einen Osterbrunnen gibt.
Osterbrunnen, Osterwasser, Osterhase, Osterfeuer, Ostereier,
Osterspaziergang – alles gehört zum Frühlingserwachen und Neu-
beginn und sicher auch die eine oder andere Schneehusche.
Wissen Sie noch, mit welchen Worten Goethes Osterspaziergang
endet?
„Selbst von des Berges fernsten Pfaden blinken uns farbige Klei-
der an. Ich höre schon des Dorfs Getümmel. Hier ist des Volkes
wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet groß und klein:
Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein!“
Jeder darf sich an dieser Stelle seine eigenen Gedanken machen.
Damit schließt sich der Kreis. Die ursprünglichen heidnischen
Bräuche und Poesie aus vergangener Zeit spielen wieder eine
große Rolle in unserem heutigen Leben. So soll es sein.
Ich hoffe, ich habe eine Antwort auf meine Ausgangsfrage gefun-
den.
Liebe Grüße aus unserem schönen Alberstedt.

Silvia Bernhardt
Alberstedter Heimat- und Kulturverein e.V.

In der Osterbäckerei
Dienstag vor Ostern hieß es für 18 von ca. 20 Schraplauer Hand-
ballkindern im Alter von vier bis acht Jahren, der Großbäckerei
Schäfer einen Besuch abzustatten.
Freundlich wurden wir von einer Mitarbeiterin empfangen und
dann ging es auch schon los.
Der Plätzchenteig war für uns schon vorbereitet, so dass wir
gleich mit dem Ausstechen loslegen konnten. Teigreste und
Streusel landeten als Kostproben im Mund…Mmh.
Nachdem die Plätzchen gebacken wurden, bekamen sie alle noch
eine kunterbunte Zuckerglasur.
Während wir ein kleines Vesper zu uns nahmen, wurden die Tü-
ten mit Plätzchen gefüllt.
Zum Training am Donnerstag ließen alle Kinder sich das bunte
Naschwerk munden. Ein ganz großes Dankeschön an alle Hand-
ball-Organisatoren, an die Esperstedter Feuerwehr, an Olaf
Rutsch, an Familie Bröckert sowie dem Autohaus Ruhm aus
Querfurt, welche uns die Fahrt nach Teutschenthal ermöglicht ha-
ben.

Dankeschööööööön sagen
die kleinen Handballhasen

Umräumaktion in der Kita Schraplau
Im Februar haben die Erzieher der großen Gruppe und ihre fleißi-
gen Helfer den Gruppenraum und den Flur im Rahmen des neuen
Programms „Bildung Elementar“ umgeräumt. Der Gruppenraum
wurde neu aufgeteilt. So entstand eine große Fläche zum Bauen,
eine Fläche für die Kindermuttis mit ihren Puppenbabys und der
Einkaufsladen fand auch Platz.
Es entstand auch eine gemütliche Lese-Kuschel-Ecke.

Die Veränderung wurde von den Kindern positiv angenommen
und sie fühlen sich in den neu gestalteten Räumen richtig wohl.

Die Eltern der großen Gruppe

Zu „klein“ Ostern standen bei uns
die Kids im Mittelpunkt!
Wir, die Göhritzer Narrenkiste, feierten gemeinsam
mit allen Kindern des Vereins traditionell unser dies-
jähriges „klein“ Ostern.
An diesem Tag standen bei uns die Kids des Vereins im Mittel-
punkt. Bei Spiel, Spaß und kleinen Überraschungen verging der
Tag wie im Flug.
Pünktlich zum Nachmittag war der Osterhase noch einmal für unsere
Kleinsten da. Beim Suchen der Ostereier und Süßigkeiten hatten
nicht nur die Kleinen ihren Spaß. Auch so mancher von den Großen

konnte dem Suchen
nicht widerstehen.
Beim Finden der
Verstecke stellte
sich schell heraus,
dass die „Minis“
eindeutig die besse-
ren „Schatzsucher“
sind.
Nachdem alle Ver-
stecke gefunden
wurden, standen lus-
tige Spiele und ein
Ostereierkegeln für
die „Minis“ auf
dem Programm.
Für die etwas
größeren Kids im
Verein stand die
Kegelbahn zur Ver-
fügung.
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Auch hier konnte man es den Kindern ansehen, dass der Spaß recht
groß war. Völlig erschöpft von dem bunten Treiben wurde sich erst
einmal gestärkt. Zum Abschluss des wunderbaren Nachmittags wur-
de noch der „Salatkönig“ des Vereins gesucht. Mitglieder des Vereins
kreierten mehrere Salate, aus dem die Sieger ermittelt wurden.
Den Ausklang eines wunderschönen Tages stellte das gemütliche
Beisammensein der Vereinsmitglieder.
Auf diesemWege möchte sich die Göhritzer Narrenkiste noch einmal
bei den Keglern des SV 46 Barnstädt für die freundliche Unterstüt-
zung bedanken.
Weitere Informationen zum Verein gibt es natürlich ständig auf un-
serer Homepage www.goehritzernarrenkiste.de

Männerballett
Landesmeisterschaft in Salzwedel
Auch wenn sich ein Männerballett im karnevalistischen Pro-
gramm von seiner Berufung her nicht immer ganz ernst nimmt, so
war das im März bei den Landesmeisterschaften völlig anders. Denn
wenn es um sportlichen Wettkampf geht, sind die Herren der Schöp-
fung vor Ehrgeiz nicht zu bremsen.
26 Männerballette stellten sich im Sport- und Freizeitzentrum
Salzwedel vor etwa 800 Zuschauern den kritischen Blicken der Zu-
schauer. Aus unserem Landkreis nahmen sechs Männerballette teil
und die räumten richtig ab.
Den Landesmeistertitel holten, wie im Vorjahr, die Männer vom
Günthersdorfer Carneval Club. Der Vizemeistertitel ging an den Car-
nevals Club Obhausen. Das Männerballett der Farnstädter Karnevals-
gesellschaft belegte bei seiner ersten Teilnahme an dem Turnier einen
hervorragenden 5. Platz. Damit haben wir als Vereine unserer Ver-
waltungsgemeinschaft zum erfolgreichen Abschneiden der Carne-
valsvereine des Saalekreises beigetragen.

Erfolgreicher Alberstedter Nachwuchs
Bei den Kreiseinzelmeisterschaften im
Kegeln 2008 konnten sich die Nach-
wuchskegler des Alberstedter SV 1920
gut in Szene setzen. In der Vorrunde der
A-Jugend (14–18 Jahre) erreichte Sarah
Kühnemund einen sehr guten 6. Platz,
den sie in der Endrunde erfolgreich ver-
teidigen konnte. Thomas Horn verfehlte
knapp die Endrunde und erreichte mit dem 10. Platz eine ordent-
liche Platzierung.
Die B-Jugend (unter 14 Jahre) des Alberstedter SV wurde durch
Mario Zahn und Caroline Schreiner vertreten. Am Ende fehlte
Mario Zahn nur ein Holz zur Qualifikation für die Endrunde. Er
belegte in seiner Altersklasse den 9. Platz. Caroline Schreiner
trat als Titelverteidigerin der letzten beiden Jahre an.
Schon am ersten Wettkampftag setzte sie sich an die Spitze des
Teilnehmerfeldes aus dem ehemaligen Saalkreis und dem Kreis
Merseburg-Querfurt. Mit einer souveränen Leistung in der End-
runde konnte sie ihren Titel erfolgreich verteidigen und sich für
die Landesmeisterschaften Mitte April qualifizieren.
Im Mannschaftswettbewerb der B-Jugend belegten die Albersted-
ter Nachwuchskegler den 3. Platz
Der Alberstedter SV ist seit vielen Jahren um eine gute Nach-
wuchsarbeit im Bereich des Kegelsports bemüht und möchte auf
diesem Wege alle interessierten Kinder im Alter von 9 bis 14 Jah-
ren zum Training in die Kegelsportanlage Alberstedt einladen.
Trainingsbeginn ist immer mittwochs um 17.30 Uhr.

Spielansetzungen
der HSG Querfurt-Schraplau
in der Mehrzweckhalle Querfurt:
Sonntag, 20.04.2008:
15.00 Uhr HSG Querfurt-Schraplau–SG Chemie Zeitz

Frauenmannschaft

16.30 Uhr HSG Querfurt-Schraplau–TSV Leuna
1. Männermannschaft

Sonntag, 27.04.2008:
16.30 Uhr HSGQuerfurt-Schraplau–HSVNaumburg-Stößen II

1. Männermannschaft

Sportliche Aktivitäten

Der Stadt- und Landbote erscheint monatlich
in einer Auflage von 4.050 Exemplaren. Für Druckfehler und
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